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Warum geht`s? 

ÅBedarf der Eltern? 

ÅUnterhaltsverpflichtung erwachsener Kinder? 

ÅKind leistungsfähig? 

ÅRückübertragung von Schenkungen? 

ÅAuskunftsansprüche des Sozialamts? 

 

 



Bedarf des Elternteils I 

ÅBedürftig ist, wer außerstand ist, seine 
Unterhaltsbedarf aus eigenen Einkommen oder 
Vermögen zu bestreiten. 

ÅFehlbedarf: Bedürftigkeit. 

 



Bedarf des Elternteils II 

 

ÅDer Bedarf setzt sich meist zusammen 
aus dem "Normalbedarf", dem 
Pflegebedarf und dem 
behinderungsbedingten Mehrbedarf. 

 

Heimunterbringungskosten +  

angemessenes Taschengeld 

 DƛōǘΩǎ Ŝƛƴ ƎǸƴǎǘƛƎŜǊŜǎ IŜƛƳΚ 



Bedarf des Elternteils III 

ÅVorhandenes Vermögen muss verwertet werden. 
Dazu gehörte jedoch nicht das sozialrechtliche 
Schonvermögen, etwa der Sparbetrag nach § 90 SGB 
XII von 2.600 Euro ab 60 Jahren.  

ÅGrundsicherung (§§ 41ς43 SGB XII) Ausschluss bei 
100.000 Euro -  deckt aber nur Lebensunterhalt 

ÅSchenkungen sind ggf. auch rückgängig zu machen.  

 



Schonvermögen - Haus 

selbstgenutzes (bewohnen) Hausgrundstück von 
angemessener Größe, § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII. 

- Für 4 Personen-Haushalt 
(Einstandsgemeinschaft): Einfamilienhaus von 
130qm; bei Eigentumswohnung 120 qm. 

 

Bewohnen entfällt bei dauernden Unterbringung 
im Pflege- oder Altenheim. 


